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COACHING





Aufnahme von Einzelpersonen ohne anerkannte Ausbildung
Gesuchsformular BSO
Einleitung

Dieses Formular dient Ihnen zur Erstellung Ihres Portfolios. Wir bitten Sie, das Formular vollständig auszufüllen und mit den notwendigen Beilagen zu ergänzen.
Ihr Portfolio (ausgefülltes Formular und Beilagen) dient der Aufnahmekommission des BSO zur Beurteilung Ihres Gesuches. Es ist deshalb wichtig, dass das Formular vollständig ausgefüllt ist und am Schluss persönlich unterzeichnet wird. Bitte notieren Sie auf sämtlichen Beilagen den Registerpunkt dem Sie die Beilage zuordnen und nummerieren Sie diese.
Ihr Portfolio (Formular und Beilagen) senden Sie bitte in Papierform an die 
Geschäftsstelle des BSO, Schwarztorstrasse 22, 3007 Bern 
und
in elektronischer Form an die Geschäftsleiterin susanne.fasel@bso.ch 

Die Geschäftsstelle prüft das Portfolio formal und leitet es anschliessend zur inhaltlichen Begutachtung an den Fachexperten weiter. Bei Bedarf sind Rückfragen an die Gesuchstellenden möglich.
Der Entscheid wird durch die Aufnahme- und Qualitätskommission getroffen. Grundlage für den Entscheid bildet das Anerkennungs- und Aufnahmereglement (AAR). Sie finden dieses unter www.bso.ch / Downloads. Im vorliegenden Formular wird auf einzelne Artikel des AAR Bezug genommen.
Die von Ihnen eingespeisten Informationen werden vertraulich behandelt.
Personalien und Erreichbarkeit der antragsstellenden Person:
	Name
	

	Vorname
	

	Strasse / Nummer
	

	PLZ / Ort
	

	Telefon
	

	Mobil
	

	EMail
	


Art. 1 1 Grundsatz 

Die Mitgliedschaft im Berufsverband für Supervision, Organisationsberatung und Coaching ist in den Art. 3, 4 und 16 der BSO-Statuten geregelt. 

2 Das Tragen des Berufstitelzusatzes BSO ist markenrechtlich geschützt und an eine aktive Verbandsmitgliedschaft gebunden.

Termine
Die Aufnahme von Einzelpersonen ohne anerkannte Ausbildung erfolgt jeweils per 1. Januar und 1. Juli. 

Gesuche können nur behandelt werden, wenn sie mit sämtlichen notwendigen Unterlagen bis zum 30. April bzw. 31. Oktober bei der Geschäftsstelle BSO eingetroffen sind:

	Inhaltsverzeichnis
Bitte strukturieren Sie Ihr Gesuch gemäss folgendem Register
Bitte jeweils das Formular ausfüllen

Unterlagen beilegen
Personalien

Begründung für das Aufnahmegesuch
Beruflicher Lebenslauf
	 Register 1

	Ausbildungen vor der Beratungsausbildung 

Ausbildungen, Berufserfahrung, 

Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Erwachsenen
Kopien der Fähigkeitsausweise und Berufsdiplome
	Register 2

	Erfahrung als Beratene/r

Bestätigungen
	Register 3

	Beratungsausbildung

Zu 4 A Diplomkopien
Zu 4 B Inhalte der Ausbildungen
	Register 4

	Reflexions- oder Facharbeit

Kopie Inhaltsverzeichnis der Arbeit
	Register 5

	Eigene Supervisions-, Coaching- oder 
Organisationsberatungspraxis
	Register 6

	Kontrolle der Beratungstätigkeit
	Register 7

	Schlussseite
	Register 8

	
	Register 9



Personalien und Erreichbarkeit der antragsstellenden Person
	Name
	

	Vorname
	

	Strasse / Nummer
	

	PLZ / Ort
	

	Telefon
	

	Mobil
	

	EMail
	


	Ich beantrage folgende Titel (Mehrfachnennung möglich)
 FORMCHECKBOX 
 
Supervisor/in BSO

 FORMCHECKBOX 
 
Coach BSO 
 FORMCHECKBOX 
 
Organisationsberater/in BSO



Art. 19 1 Verfahrenskosten
Für die Bearbeitung eines Gesuches um Einzelanerkennung wird ein Bearbeitungshonorar erhoben. Der Betrag wird durch den Verbandsvorstand festgelegt und berücksichtigt den unterschiedlichen Bearbeitungsaufwand.

	Ich habe die Bearbeitungsgebühr von CHF 600.- am 

                               (Datum) auf Ihr Postscheckkonto 80-43741-9 angewiesen




Art. 21 1 Begründung für das Aufnahmegesuch 

Das Aufnahmegesuch enthält eine nachvollziehbare Begründung für das Einschlagen des Sonderweges.
	Kurze Begründung

	


Ausbildungen und Berufserfahrung VOR Beratungsausbildung
Art. 21 2 
Die Aufnahme kann nur bei Erfüllung der folgenden Kriterien erfolgen

a) Qualifizierte Ausbildung mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss oder adäquate Ausbildung;

b) Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung vor Aufnahme der Beratungstätigkeit;

c) Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Erwachsenen.
	a) Qualifizierte Ausbildung mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss oder adäquate Ausbildung
	Beleg-Nr.

	Ausbildung
	Institut
	Dauer
	Wann
	

	
	
	
	
	2.1

	
	
	
	
	2.2

	
	
	
	
	...

	
	
	
	
	


	b) Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung vor der Aufnahme der Beratungstätigkeit

	Tätigkeit
	Arbeit / Auftraggeber
	Dauer/Pensum
	Wann

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	c) Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Erwachsenen

	Tätigkeit *)
	Arbeit / Auftraggeber
	Dauer
	Wann

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*) z.B. Führungstätigkeit, Unterrichtstätigkeit, 
Bildung, Personalarbeit, Beratungstätigkeit

Art. 22  Erfahrungen als Beratene/r 

Vorausgesetzt werden 30 Stunden genommene Supervision, Coaching oder Organisationsberatung in der Rolle des Kunden oder der Kundin. 

	Erlebte Beratung vor eigentlichem Ausbildungsbeginn:
	

	Stunde/n
	Name Supervisor/in, Coach, Organisationsberater/in 
	Wann
	Beleg-Nr.

	
	
	
	3.1

	
	
	
	3.2

	
	
	
	3.3

	
	
	
	...

	
	
	
	...

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Art. 23 1 Beratungsausbildung
Für eine Aufnahme in den BSO ist der Nachweis über mindestens die folgende Anzahl Tage Zusatzausbildung, Weiter- und Fortbildung in den entsprechenden Bereichen Voraussetzung:

a) Supervision (100 Tage)

b) Coaching (100 Tage)

c) Organisationsberatung (100 Tage)

d) Supervision/Coaching (100 Tage, davon mindestens 5 Tage Coaching-Ausbildung)

e) Organisationsberatung/Coaching (100 Tage, davon mindestens 5 Tage Coaching-Ausbildung)

f) Supervision/Organisationsberatung/Coaching (120 Tage, davon mindestens 5 Tage Coaching Ausbildung und mindestens je 20 Tage in Supervision und Organisationsberatung)
Anerkannt werden grundsätzlich nur mehrtägige Aus- und Weiterbildungen, deren Inhalte und deren Beratungsverständnis den in den Beratungsformaten BSO beschriebenen Kernkompetenzen entsprechen.

Von Zweitausbildungen in verwandten Berufsfeldern wie Psychotherapie, Erwachsenenbildung, soziale Arbeit oder Mediation kann nur eine und diese höchstens zur Hälfte bis maximal 40 Tage angerechnet werden. Wieviel im Einzelfall angerechnet wird richtet sich nach der Nähe zu den in den BSO-Formaten beschriebenen Kompetenzen 
2  Pro Ausbildungstag werden höchstens 10 Lektionen zu 45 Minuten Unterricht angerechnet. Jeglicher Unterricht ist nur anrechenbar, wenn er durch Dozierende geleitet oder begleitet wird. Selbststudium und/oder Literaturstudium gelten nicht als anrechenbare Weiterbildung.
	Übersicht der beraterischen Aus-, Weiterbildung

	Nr. *)
	Tage
	Institut
	Ausbildungstitel
	Jahr/e
	Beleg-Nr.**)

	1
	15
	Institut Sowieso
	Gruppen beraten
	2005
	4.1

	2
	
	
	
	
	4.2

	3
	
	
	
	
	4.3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*) Nr. der Ausbildung auf Folgeseite übertragen
	
	
	Total Tage


**) Kopie des Diploms oder Zertifikat 
oder Teilnahmebestätigung

Art. 23 3 Grundlegende Inhalte der Ausbildung sind
a) Methodisches Vorgehen in verschiedenen Beratungssettings, wie Einzel-, Gruppen-, Teamsupervision, Coaching oder Organisationsberatung (wie z.B. Kontrakt, Phasen von Beratungsprozessen, Interventionen, Beratungsrollen, Abschluss von Beratungen u.ä.)

b) Konzepte über das Wesen und die Entwicklung von Individuen, Gruppen/Teams und Organisationen

c) Auswirkungen von Prozessen einer Systemebene auf andere Ebenen sowie des gesellschaftlichen Kontextes auf Individuen und Organisationen

d) Lernen von Erwachsenen und Lernprozesse in Organisationen

e) Modelle zum Wesen und zur Entstehung von Konflikten sowie zur Konfliktbearbeitung

f) Modelle zum Wesen von Krisen und zur Krisenintervention

g) Weitere der jeweiligen Ausrichtung der eigenen Beratungstätigkeit entsprechende Ziele und Inhalte

	Ausbildungsinhalte (Details zu den auf Seite 4 A notierten Ausbildungen)

	Ausbildungs Nummer *)
	Ausbildungs-/Modul-/Sequenztitel
	Leitung/Dozent
	a) Methodik
	b) Konzepte
	c) Prozess-auswirkung
	d) Lernprozesse
	e) Konfliktlehre
	f) Kriseninter- vention
	g) Andere Inhalte
	Beilagen *) Nr. 

	1
	Gruppenprozesse steuern
	Helena Muster
	X
	
	
	X
	
	
	
	

	1
	Konflikte in Gruppen
	Peter Müller
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) Nummer der Ausbildung gemäss 

vorderer Seite
*) z.B. entsprechende Kursausschreibung mit den entsprechenden Inhalten 
der Ausbildung (Kopie des Diploms genügt, wenn aussagekräftig)

Art. 23 5 Reflexions- oder Facharbeit
Für alle Anerkennungen gilt weiter, dass eine Facharbeit auf der Stufe Fachhochschule oder eine schriftliche Arbeit über einen eigenen längeren Beratungsprozess, die eine ausführliche Reflexion auf theoretischer und praktischer Ebene enthält, vorliegen muss. 

	Titel der Arbeit

	


	Erstellt im Rahmen der Ausbildung

	


Bitte legen Sie eine Kopie des Inhaltsverzeichnisses der Arbeit und Management Summary (kurze Zusammenfassung) bei.
Art. 24 1  Eigene Supervisions-, Coaching- oder Organisationsberatungs -Praxis

Für eine Aufnahme in den BSO sind die folgenden Nachweise Voraussetzung:

a) Mindestens 5 Jahre Supervisions-, Coaching - oder Organisationsberatungs-Praxis

b) Wenigstens 15 begleitete Prozesse sollen dokumentiert sein. Als Prozess gilt eine Beratungssequenz von drei oder mehr einzelnen Sitzungen an unterschiedlichen Tagen, in welcher die gesuchstellende Person in der Funktion als Berater/in nach dem BSO-Berufsverständnis tätig war

c) Für eine kombinierte Anerkennung als Supervisor/in / Coach BSO / Organisationsberater/in sind 20 begleitete Prozesse nachzuweisen

	Beratungsform
	Thema/Rolle *)

Bitte in wenigen Sätzen beschreiben
	Anzahl Sitzungen/
Anzahl Std. / Tage
	Datum
	Kundin/Kunde
Branche

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Gefragt ist eine professionelle Beratungstätigkeit im Sinne des BSO-Beratungsverständnisses. Mindestens 2/3 der Prozesse müssen in den letzten 3 Jahren erfolgt sein. 
Qualitätsmanagment-Prozesse sind als beraterische Praxis anrechenbar, wenn sie in der Funktion einer internen oder externen Beratungsperson und nicht als linienvorgesetzte Person geleistet wurde.

Prozesse sind nicht anrechenbar, wenn die gesuchstellende Person:

a) in der Funktion als Vorgesetzte/r oder Ausbildner/Ausbildnerin tätig war;

b) in der Funktion als Dozentin tätig war;

c) als Autor oder Autorin tätig war;

d) Ehrenämter wie Kirchengemeinderat, Vereinsvorstand, Schulpflege etc. wahrgenommen hat
	


Belege können nachgefordert werden

Art. 25 1 Kontrolle der Beratungstätigkeit
Vorausgesetzt werden weiter
	a) Nachweis von mindestens 20 Stunden genommener Einzelsupervision über die eigene Beratungstätigkeit im Bereich Supervision, Coaching oder Organisationsberatung 

	Stundenzahl
	Supervisor/in
	Jahr
	Beleg Nr.

	
	
	
	7.1

	
	
	
	7.2

	
	
	
	7.3

	
	
	
	...

	
	
	
	...

	
	
	
	


	b) Regelmässige Teilnahme während der letzten 3 Jahre an einer Intervisionsgruppe über die eigene Beratungstätigkeit; in der Intervisionsgruppe muss mindestens ein BSO-Mitglied vertreten sein

	Gruppenmitglieder
	Supervisor/in
	Std/Treffen
	Jahr
	Beleg Nr.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Schlussseite
 FORMCHECKBOX 
 
Ich bestätige, dass die in diesem Antrag gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen

 FORMCHECKBOX 
 
Ich habe vom Berufskodex des BSO Kenntnis genommen und verpflichte mich, das vom Verband definierte Qualitätssystem für Berater/innen während der Zeit meiner Mitgliedschaft einzuhalten

Beilagen zum Gesuch:

 FORMCHECKBOX 
 
1: Individueller Beruflicher Lebenslauf mit Foto

 FORMCHECKBOX 
 
2: Kopien der Fähigkeitsausweise und Berufsdiplome (Art. 21 2 )

 FORMCHECKBOX 
 
4A: Testatkopien zu den beratungsrelevanten Aus-, Fort- und Weiterbildungen (Art. 23)

 FORMCHECKBOX 
 
4B: Inhaltliche Angaben / Konzepte zu den beratungsrelevanten Aus-, Fort- und Weiterbildungen (Art. 23 3 )

 FORMCHECKBOX 
 
6: Belege zur erteilten Beratungsarbeit (Art. 24)

 FORMCHECKBOX 
 
7: Belege zu der professionellen Reflexion der Beratungstätigkeit (Art.  23 5 )

 FORMCHECKBOX 
 
7: Belege zur Intervisionsgruppe (Art. 25 b)

Falls einzelne schriftliche Belege nicht beigebracht werden können
	Begründung

	


	Datum
	
	Unterschrift der antragstellenden Person

	
	
	

	
	
	


Mai 2011
!
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